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Werkstättenordnung 

 
 

Ergänzung zur Hausordnung und Werkstättenordnung: Schuljahr 2023/24 

Die Lernenden sind sich bewusst, dass die Einnahme von Medikamenten, Alkohol, illegalen Substanzen 

oder sonstigen bewusstseinsverändernden Stoffen negative Auswirkungen auf die Lernleistung und 

die Aufmerksamkeit haben kann und somit zu Fehlern und schwerem Fehlverhalten führen kann. 

Insbesonders bei der Bedienung und Handhabung von Maschinen und Geräten in der Werkstatt kann 

dies zu Unfällen führen und schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen. Aus diesem Grund wird 

jegliche Einnahme von Medikamenten der unterrichtenden Lehrperson gemeldet. Alkohol und 

sonstige unerlaubte Substanzen sind in der Schule, im Internat sowie außerhalb der Schule in den 

Pausenzeiten verboten und werden nicht konsumiert. 

Bei Verdacht auf Verstöße gegen diese Verhaltensvereinbarung wird aufgrund der Tatsache, dass 

sowohl Mitschüler*innen, Lehrpersonen als auch der Lernende selbst gefährdet sein können, nach 

einem beratenden Gespräch zwischen der unterrichtenden Lehrperson (oder dem Klassenvorstand 

bzw. der Schulleitung), die Mitarbeit in der Werkstatt und die Bedienung von Geräten und Maschinen 

untersagt.  

Dadurch versäumte Pflichten sind nachzuholen, eine mündliche oder schriftliche 

Verwarnung/Zurechtweisung erfolgt unmittelbar, die Erziehungsberechtigten und die 

Ausbildungsberechtigten werden verständigt.  

Ein Drogentest kann angeordnet werden. 

 

 

 

Datum: 

 

Unterschrift Schüler*in: 

 

Klasse: 

  



 

 
 

Landesberufsschule Zell am See 2023 
www.lbs-zell.salzburg.at 

 

 


